
1223 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des National ratesXIV.GP 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (744 der Bei- I erhalten bzw. wieder herzustellen. Dieses An­
lagen): Bundesgesetz, mit dem Bestimmun- liegen soll im vorliegenden Gesetzentwurf ver­
gen zum Schutz der Verbraucher getroffen wirklicht werden. Nach den sachlichen Schwer­
werden (Konsumentenschutzgesetz - KSchG) punkten, an denen die im Entwurf enthaltenen 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Rechts­
geschäft, mit dem der Konsument seinen Bedarf 
deckt, stark verändert. Die technische und wirt­
schaftliche Entwicklung - vor allem die damit 
auch verbundenen Konzentrationstendenzen auf 
der Unternehmerseite - haben für den Ver­
braucher den persönlichen Kontakt zum Ver­
tragspartner und die übersicht über die aktu­
ellen und potentiellen Konsequenzen tatsächlicher 
und rechtlicher Art, die mit der Eingehung eines 
Geschäftes verbunden sind, sehr beeinträchtigt. 
Für die wirtschaftlich bedeutenderen Massen­
geschäfte haben sich zur Rationalisierung Ver­
tragsschablonen entwickelt, dcie der Unterneh­
mer für eine Vielzahl von Geschäften vorweg 
entwirft; diese Erscheinung hat zwar ganz all­
gemein und selbst für den Verbraucher ihre 
positiven Auswirkung,en, in vielen Fällen wer­
den aber solche Vertragsschablonen auch dazu 
mißbraucht, ihrem Verwender zu Lasten seines 
Partners unangemessene Vorteile zu verschaffen. 
Die Methoden, den - präsumptiven - Partner 
zur Eingehung von Geschäften zu bewegen, wer­
den immer ausgeklügelter, ,in vielen FäHen aus­
gesprochen aggressiv. Das alles führt dazu, daß 
Verbraucher sehr· oft Verträge schließen, die sie 
bei vernünftiger überlegung und Erlangung 
eines gewissen überblicks nicht oder nicht mit 
diesem Inhalt geschlossen hätten. Die Privat­
autonomie wird dadurch von einem Vertrags­
partner zu seinem Vorteil mißbraucht und läuft 
Gefahr, ihre Funktion zu verlieren, im ein­
zelnen Vertrag bei den Partnern eine optimale 
Berücksichtigung ihrer rechtlich beachtlichen 
Interessen zu sichern. 

Es bedarf also privatrechtlicher Regeln, um 
die Funktionstüchtigkeit der Vertragsfreiheit zu 

Regeln ansetzen, läßt sich sein Inhalt Im we­
sentlichen wie folgt gliedern: 

1. Allgemeiner Verbraucherschutz: 

a) Zustandekommen des Vertrages: Rück­
trittsrecht bei "Haustürgeschäften" (ent­
sprechend der bisher nur für Abzahlungs­
geschäfte geltenden Regelung des RatG), 
Folgen des Rücktritts, Kostenvoranschläge, 
überraschende Vertragsbestandteile, Wirk­
samkeit mündlicher Nebenabreden; 

b) Schutz vor unlauteren Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen: Generalklausel (als 
Novelle zum ABGB an den Schluß gereiht), 
Aufzählung bestimmter verbotener Neben­
abreden, Verbandsklage (wegen ihrer all­
gemeinen Geltung als II. Hauptstück ge­
reiht); 

c) Stärkere Verbindung zum öffentlichen 
Recht dergestalt, daß die Verletzung öffent­
lich-rechtlicher Vorschriften (weitergehend 
als bisher) zivilrechtlich wirksam wird: Er­
weiterung der Irrtumsanfechtung, Bindung 
an gesetzliche Höchst- oder Mindestpreise 
und eine Sonderbestimmung für Kl'edit­
vermi ttl ungsa ufträge. 

2. Sonderregeln für bestimmte Vertragstypen: 
Dauerverträge, Abzahlungsgeschäfte, Buch- und 
Zeitschriftenabonnements sowie Ansparverträge. 

3. Ergänzende verfahrensrechtliche Regeln: 
Schutz des Verbrauchers vor Gerichtsstandver­
einbarungen, die ihm die Prozeßführung erschwe­
ren (im I. Hauptstück), Lockerung der Säumnis­
folgen zum Schutz vor unbilligen Versäumungs­
urteilen, Aufhebung der Eventualmaxime und 
Vereinheitlichung der Fristen im Auftragsver-
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2 1223 der Beilagen· 

fahren sowie Erweiterung der Wiederaufnahms­
klage auf Zahlungs auf träge u. dgl. 

Der Justizausschuß hat den gegenständlichen 
Gesetzesentwurf in seinen Sitzungen am 1., 8. 
und 28. Feber 1979 der Vorberatung unter­
zogen. An der sich den Ausführungen der 
Berichterstatterin Lona Mur 0 w atz anschlie­
ßenden Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
BI e c h a, Dr. Hau s e r, Dr. Erika Se d a, 
Dr. F i e die r, Dr. B I e n k, Dr. Beatrix E y pe 1-
tauer, Kern und Dr. Ermacora, der 
Ausschußobmann Dr. B r 0 e s i g k e sowie der 
Bundesminister für Justiz Dr. B rod a .. Das 
Bundesministerium für Justiz war außerdem 
durch Sektionsleiter Hon.-Prof. Dr. L 0 ewe, 
Ministerialrat Dr. Re i n d I und Oberrat Dok­
tor F e i t z i n ger vertreten. 

Von den Abgeordneten BI e c h a, Dr. Ha u­
se r, Dr. Erika Se d a und Dr. B r 0 e s i g k e 
wurde eine Reihe von schriftlichen Abänderungs­
vorschlägen erstattet, die schließlich in einem 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Erika 
Se d a und Dr. Hau s e r sowie einem gemein­
samen Abänderungsantl1ag der Abgeordneten 
Dr. Erika Se d a, Dr. Hau s e rund Dr. B r 0 e-
s i g k e ihren Niederschlag fanden. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung der erwähnten 
Abänderungsanträge . in der di,esem Ber,icht bei­
gedruckten Fassung teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Die überlegungen, die den Justizausschuß zu 
den sachlich bedeutsamen Änderungen an der 
Regierungsvorlage geleitet haben, seien der Glie­
derung des EQ.twurfes folgend darg,estellt: 

Zum ~ 1: 

Die Änderung des Abs; 2 ist nur sprachlicher 
Art, sie soll klarer ausdrücken, daß juristische 
Personen des öffentlichen Rechts immer Unter­
nehmer sind. 

Der Ausschuß hat erwogen, die Ausdehnung 
der Regelung dieses neugefaßten zweiten Satzes 
auf alle juristischen P,ersonen vorzuschlagen, dies 
erschien ihm aber schließlich nicht zweckmäßig. 
Einerseits gibt es kleine Idealvereine mit wenigen 
Mitgliedern, ohne organisatorischen Apparat, die 
einem einzelnen Verbraucher· durchaus gleich­
stehen und· daher als Konsumenten geschützt 
werden sollen. Andererseits haben die handels­
rechtlichen Erwerbsgesellschaften - AG, GmbH, 
OHG, KG - ohnedies keine "Privatsphäre", 
bei ihnen gehören alle Geschäfte zum Betrieb, 
sodaß" sie immer Unternehmer sind. 

Zum § 3: 

1. Im letzten Satz des Abs. 1 wird die Voraus­
setzung eingesChoben, daß dem Verbraucher 

Name und Anschrift des Unternehmens bekannt­
geworden sein müssen, damit die einmonatige 
Rücktrittsfrist in Lauf gesetzt wird. 

2. Im Abs. 4 wird klargestellt, daß der Ver­
braucher, der vor der Annahme seines Vertrags­
anbots zurücktritt, damit zwar noch nicht die 
"Aufrechterhaltung" des Vertrages ablehnen 
kann, wohl aber das Zustandekommen des V er- . 
trags ablehnt. 

Zum § 6: 

1. Die Erörterung des Abs. 1 Z. 1 im A us­
schuß hat gezeigt, daß eine - im Interesse der 
Rechtssicherheit an sich wünschenswerte - Prä­
zisierung der zulässigen Fristen nicht möglich 
ist, weil die verschiedenen Bedürfnisse von Ge­
schäftszweigen, aber auch die Besonderheiten des 
,einzelnen Vertrages ganz unterschie'dliche Fristen 
rechtfertigen; so wird sich bei einem Vertrag 
über die Herstellung eines Hauses der Unter~ 
nehmer eine längere überlegungsfrist ausbe­
dingen dürfen als etwa beim Verkauf eines Kühl­
schrankes; Sonderwünsche des Verbrauchers wer­
den unter Umständen umfangreichere Erkundi­
gungen des Unternehmers nach ihrer Realisier­
barkeit erfordern und damit ebenfalls eine län­
gere überlegungsfrist rechtfertigen. In der BRD 
sind beispielsweise in Muster-AGB (also offen­
bar für den Durchschnittsfall) für den Kraft­
fahrzoeughandel Annahmefristen von· vier Wo­
chen, in solchen für den Möbelhandel Fristen 
von drei Wochen vorgesehen worden (S chI 0 s­
s e r - C 0 e s t e r- Wal t jen - G r a b a, 
Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Biele­
feld 1977, 300 f.); beim Verkauf serienmäßiger 
Haushaltsg,eräte, die beim Unternehmer lagern, 
dürfte meist eine noch kürzere Fl1ist der Vor­
schrift entsprechen, zumal wenn nicht die Größe 
und räumliche Zersplitterung des Unternehmens 
die innerbetriebliche Willensbildung langwieriger 
machen. 

2. Der Abs. 2 Z. 4 ändert - ~ie schon in 
den Erläuterungen zur R V zum § 6 Abs. 1 
Z. 5 angedeutet ist -' nichts an den allgemei­
nen Anforderungen, die an die Bestimmbarkeit 
des vereinbarten Entgeltes gestellt sind. Es soll 
nur verhindert werden, daß ,in' einem Vertrag 
der Preis zahlenmäßig bestimmt wird, der Un­
ternehmer sich jedoch durch eine irgendwo 
anders im Vertrag enthaltene Bestimmung die 
Möglichkeit offenhält, auch bei Lieferung inner­
halb kurzer Zeit ein höheres als dieses zahlen­
mäßig bestimmte Entgelt zur verlangen. Die 
Bestimmung trifft .nicht den Fall, daß der Un­
ternehmer . schon bei der Vertragschließung er­
klärt, der Preis könne wegen einer zu erwar­
tenden Erhöhung seiner Kalkulationsgrundlagen 
vor der Lieferung nicht (fix) mit dem - etwa 
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1223 der Beilagen 3 

in ein,em Prospekt oder in der Preisaus?eichnung I Zum § 10: 
angeführten - Betrag von 1,000 S vereinbart 
werden; sondern auch 1 100 S betragen; in die­
sem Fall ist ,von vornherein ein angemessener 
Preis vereinbart, der sich in dem Band zwischen 
1 000 und 1 100 Sbewegt. Für den Unterneh­
mer ist jedenfalls die voraussichtliche Kostenent­
wicklung in der nächsten Zeit und ihre zahlen­
mäßige Auswirkung auf den von ihm verlangten 
Preis eher überschaubar als für den Verbraucher. 

Um die Regelung auf solche Verträge einzu­
schränken,die unverzüglich oder doch szhr rasch 
zu erfüllen sind, schlägt der Ausschuß die Ver­
kürzung der Frist von drei Monaten auf zwei 
Monate vor. 

Zum § 8: 

1. Im Abs. 1 ist zunächst eine übersichtlichere 
Zusammenfassung der einzelnen Fälle vorgesehen. 
Dadurch fällt zwar das Wahlrecht des Verbrau­
chers zwischen dem Ort der übergabe und dem­
jenigen Ort, an den die Sache befördert oder 
versendet worden ist, weg; das spielt aber keine 
Rolle, weil im Fall einer Beförderung oder Ver­
sendung der Ort der übergabe - in der Regel 
das Geschäftslokal des Unternehmers -' ohne~ 
dies für diesen immer günstiger sein und er daher 
kaum etwas dagegen einwenden wird, wenn der 
Verbraucher die Sache zur Reparatur dorthin 
bringt. 

1. Nach Meinung des Ausschusses ist es klarer, 
im' Abs. 1 - und dementsprechend auch in 
den weiteren Absätzen dieses Paragraphen -
nicht auf das Bewußtsein von der überschrei­
tung der Ermächtigung, sondern' auf das Bewußt­
sein von der überschreitung der Vollmac!lt ab­
zustellen. 

2. überdies soll das Rücktrittsrecht nach 
Abs. 3 nur bei der überschreitung der VollmaQ~t, 
also im Fall des Abs. 1, gegeben sein, weil es 
systematisch vor allem dazu paßt und dadurch 
klarer und besser anwendbar formuliert' werden 
kann. Der bisherige Abs. 3 wurde deshalb un­
mittelbar nach dem Abs. 1 gereiht 'und geändert: 
Die Erkennbarkeit für den Verbraucher wurde 
durch das Merkmal der Fahrlässigkeit umschrie­
ben, außerdem - der Tendenz des Entwurfes 
folgend - auf grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt; 
auf das Merkmal der überraschung für den Un­
ternehmer konnte verzichtet werden. 

Zum § 15: 

Um klarzustellen, daß im Fall des Abs. 3 auch 
die im Abs. 2 vorgesehene Frist überschritten 
werden darf, wurde in die Verweisung am Ende 
des Abs. 3 auch der Abs. 2 aufgenommen. 

Zum § 16: 

Der Ausschuß hält es für richtiger" die Gel­
tung der Spezialbestimmungen über das Abzah-

2. Der Z. 2 wurde zur Präzisierung eine bei- lungsgeschäft auf ,diejenigen Vertragstypen zu 
spielsweise Aufzählung von Fällen angefügt, in beschränken, die derzeit dem RatG unterliegen, 
denen die Beförderung der Sache .für den Ver- nämlich Kaufverträge über bewegliche körperliche 
braucher untunlich wäre. Sachen. Es wird ,daher vorgeschlagen, die Werk-

Die verwendeten Begriffe sind dabei im Zu- verträge aus der Umschreibung der Abzahlungs­
sammenhalt mit dem übrigen Inhalt der Z. 2 in geschäfte zu streichen. 
einer solchen Intensität gemeint, daß die Be- Da einerseits sehr viele wesentliche Bestim­
förderung untunlich wird. Unter sperrig und mungen, die derzeit nach dem RatG nur für 
gewichtig sind also Sachen zu verstehen, die mit Abzahlungsgeschäfte gelten, nach dem KSchG 
den einem Verbraucher üblicherweise zur Ver- für alle Verbrauchergeschäfte gelten sollen, und 
fügung stehenden Transportmitteln nicht beför- andererseits nach der R V die Bestimmung über 
dert werden können oder deren Beförderung, die Anzahlung (§ 20) ganz, die über die Lauf­
überdurchschnittliche Körperkräfte erfordert. zeit (§ 21) teilweise und die für den Fall der 
Jedenfalls ist für den Begriff "sperrig" im Sinne Nichterfüllung durch den Verbraucher (§ 22) 
dieser Bestimmung nicht die in öffentlichen praktisch für Werkverträge ohnedies nicht gele 
Transportbedingungen enthaltene Begriffsum- ten würden, beschränkt sich die Wirkung der 
schreibung maßgeblich. vorgeschlagenen Streichung auf die Verlängerung 

der Gewährleistungsfrist (§ 23), die bei Werk-
3. Das im Abs. 1 Z. 2 verwendete Merkmal, verträgen über unbewegliche Sachen ohnedies 

daß der Ort für den Unternehmer nicht über~ drei Jahre beträgt, und die Bestimmungen über 
raschend sein mußte, ist gegenüber der übrigen den Ratenbrief. ' ' 
Regelung vorzeitig gefaßt, da es nicht auf die' 
Kenntnis im Zeitpunkt der Reparatur ankommt, Ganz allgemein ist die wirtschaftliche Bedeu-
sondern auf die bei der Vertragsschließung. tung von Werkverträgen, die Abzahlungsgeschäfte 

4. Der Abs. 3 kann nach Meinung des Aus­
schusses gestrichen werden~ dasidl die hier vor­
gesehene Lösung ohnedies immer einvernehmlich 
ergeben wird. 

sind, sehr gering geworden. Es scheint daher 
nicht gerechtfertigt, die Schwierigkeiten und Un­
sicherheiten, die mit der 1\nderung des Begriffs 
des Abzahlungsgeschäftes verbunden sein können, 
zu akzeptieren. 
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4 1223 der Beilagen 

Ein Großteil der vorgeschlagenen Änderungen 
der §§ 17 bis 25 ist nur eine redaktionelle Folge 
dieser Änderung. 

Zum § 18: 

Im zweiten Halbsatz des ersten Satzes wird 
die Streichung der Worte "besonders dann" vor­
geschlagen, um die Beschreibung dieses Falles 
wirtschaftlicher Einheit klarer zu machen. 

Zum § 19: 

Die Worte "ihm dabei behilflich ist" sollen 
durch die Worte "bei der Vorbereitung der Dar­
lehensaufnahme mitwirkt" ersetzt werden, um 
klarer auszudrücken, daß an eine verhältnis­
mäßig intensive Beteiligung an der Darlehens­
aufnahme gedacht ist. 

Zum § 28: 

Das Wort "allgemein" (gegen die guten Sitten 
verstoßend) schien dem Ausschuß überflüssig, da 
schon nach der sonstigen Fassung der Bestimmung 
klar ist, daß dem Unternehmer nicht generell 
die Verwendung einer an sich unbedenklichen 
Bestimmung in einer Vertragsschablone verbo­
ten werden kann, wenn sie nur in einem Ein­
zelfall wegen dessen besonderer Umstände (vgl. 
§ 879 Abs. 3 ABGB in der Fassung des § 33 
Z. 4) gegen die guten Sitten verstößt. 

Zum § 29: 

2. Dagegen soll schon im Gesetzestext aus­
drücklich klargestellt werden, daß die Regelung 
nicht anzuwenden ist, wenn der benachteiligte 
Teil auf die betreffende Vertragsbestimmung be­
sonders aufmerksam gemacht wird. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der 
"ungewöhnliche Inhalt" im Zusammenhalt mit 
§ 863 ABGB zu verstehen ist. Ungewöhnlich 
ist also eine Vertragsbestimmung, die angesichts 
des sonst im redlichen Verkehr üblichen in einem 
solchen Vertrag, besonders an derartiger Stelle, 
nicht zu erwarten war. Eine Wertung der Be­
nachteiligung findet hier noch nicht statt, son­
dern erst - wenn die Vertragsbestimmung Ver­
tragsbestandteil geworden ist - bei der Inhalts­
kontrolle, vor allem nach § 879 ABGB. 

Zur Z. 2 (§ 871): 

Die Umschreibung der hier erfaßten Aufklä­
rungspflichten mit den Worten "nach dem Ge­
setz" schien dem Ausschuß zu weit (zumindest 
mit dem Inhalt, mit dem sie die R V nach deren 
Erläuterungen zu verstehen scheint). Diese Worte 
sollen daher durch die Wortfolge "nach gelten­
den Rechtsvorschriften" ersetzt werden, wodurch 
klargestellt wird, daß also nur in einer bestimm­
ten Vorschrift ausdrücklich angeordnete Aufklä­
rungspflichten darunterfallen, nicht jedoch Auf­
klärungspflichten, die bloß aus allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen hergeleitet werden, wie etwa 
die in Zusammenhang mit den §§ 870 ff. ABGB 
anerkannten vorvertraglichen Aufklärungspflich-

1. Die in der Debatte zur Erwägung gestellte 
Erweiterung des Kreises der Klageberechtigten ten. 
hält der Ausschuß nicht für zweckmäßig. 

2. Da es derzeit kein Genehmigungsverfahren 
gibt, in dem einer der hier genannten Verbände 
ParteisteIlung hat, schien der Abs. 2 dem Aus­
schuß überflüssig. 

Zum § 30: 

Dem Ausschuß schien die völlige Beseitigung 
des Senates in der ersten Instanz nicht ange­
messen. Es wird daher die für die Zusammen­
setzung des Berufungssenates vorgesehene Re­
gelung entsprechend auch für die erste Instanz 
aufgenommen. 

Zur Z. 3 (§ 873): 

Der Ausschuß geht davon aus, daß schon 
jetzt die Wortfolge "Irrtum in der Person" im 
§ 873 ABGB so zu verstehen ist und auch so 
verstanden wird, daß sie den Irrtum über eine 
Eigenschaft der Person einschließt. Die geson­
derte Erwähnung des Eigenschaftsirrtums er­
scheint daher überflüssig. 

Durch die Änderung kann einerseits der gel­
tende Text unverändert belassen und anderer­
seits verdeutlicht werden, daß das Vorhanden­
sein bzw. Nichtvorhandensein der Befugnis eine 
in der Person des betreffenden Vertragspartners 
liegende Eigenschaften sein muß - also etwa 

Zum § 33 (Änderungen des ABGB): das Fehlen einer gewerbebehördlichen Befug-
Zur Z. 1 (§ 864 a): nis - und nicht die Genehmigungsbedürftigkeit 

1. Der Ausschuß ist der Meinung, daß die des Vertrages als solchen gemeint ist, z. B. die 
hier gebrachten zwei Beispiele _ Wertsicherung . nach einem Grundverkehrsgesetz oder nach dem 
neben der Bezeichnung eines Entgeltes als Fix- Devisengesetz. 
preis oder ein vor der betreffenden Vertragser­
klärung liegender Bereehnungsstichtag für eine 
VI ertsicherung - in der Regel unter die Be­
stimmung fallen, daß aber die Aufnahme von 
Beispielen in den Gesetzestext nicht notwendig 
ist. 

Zur Z. 4 (§ 879): 

Im JA wurden Zweifel angemeldet, ob die in 
der R V vorgeschlagene Fassung eines dritten 
Absatzes des § 879 ABGB nicht so kompliziert 
ist, daß ihre Anwendung durch die Judikatur 

1223 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 16

www.parlament.gv.at



1223 der Beilagen 5 

nur schwer vorausgesehen werden könnte. Im Gebrauch, nicht viel beitragen. Der Ausschuß 
Hinblick darauf sowie auf den Gedanken, daß hält daher diese Bestimmung für überflüssig und 
es die wesentlichste Funktion dieser neuen Be- . schlägt ihre Streichung vor. 
stimmung ist, Konsumenten. vor allem gegen­
über vorgenormten Vertragsbedingungen zu 
schützen, wurde eine erheblich einfachere Fas­
sung beschlossen, die auf den Schutz gegen Nach­
teile durch unangemessene Allgemeine Geschäfts­
bedingungen und Vertragsformblätter abstellt. 
Der besondere Hinweis darauf, daß die Benach­
teiligung am dispositiven Recht zu messen ist, 
scheint dem Ausschuß überflüssig (da dies selbst­
verständlich ist), wobei natürlich nicht jede Ab­
weichung vom dispositiven Recht eine "gröbliche 
Benachteiligung" darstellt. 

Es wird jedoch ausdrücklich festgehalten, daß 
aus der neuen Fassung kein Umkehrschluß auf 
die Gültigkeit anderer Nebenabreden gezogen 
werden darf, die durch ihren Inhalt oder die 
Art ihres Zustandekommens den guten Sitten 
widersprechen. 

Zur Z. 5 alt (§ 879 a ABGB): 

Die Bestimmung entspricht einerseits der herr­
schenden Rechtsprechung für den Fall, daß eine 
Gesetzesumgehung vorliegt, und kann anderer­
seits zur Entscheidung, ob eine soldle Umge­
hung vorliegt, ein Mißbrauch privatrechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten oder deren zulässiger 

Lona Murowatz 

Berichterstatter 

Zur Z. 6 neu (§ 935 ABGB): 

Hier soll deutlicher ausgedrückt werd~n, daß 
auf die Anfechtung wegen laesio ,enormis nicht 
(grundlos) verzichtet werden kann. 

Zum § 38: 

Die erforderliche kollisionsrechtliche Regelung 
ist bereits im § 41 des IPR-Gesetzes, BGBl. 
Nr. 304/1978, enthalten, im KSchG wäre sie 
daher nicht nur überflüssig, sondern sogar 
störend. 

Zum § 39, jetzt 38: 

Um der Wirtschaft Zeit zur Anpassung ihrer 
Vertragspraxis an die neuen Bestimmungen zu 
geben, wird eine Legisvakanz von etwa einem 
halben Jahr vorgeschlagen. ' 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ju­
stizausschuß somit den An t rag, der National-
rat wolle dem an g e s chI 0 s sen enG e- . / . 
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Wien, 1979 02 28 

Dr. Broesigke 

Obmann 
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6 1223 der Beilagen 

/ / . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem Bestimmungen zum Schutz der Ver­
braucher getroffen werden (Konsumenten­

schutzgesetz - KSchG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. HAUPTSTüCK . 

Besondere Bestimmungen für Verträge zwischen 
Vnternehmern und Verbrauchern 

Abschnitt I 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsge­
schäfte, an denen 

1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum 
Betrieb seines Unternehmens gehört, (im 
folgenden kurz Unternehmer genannt) und 

2. andererseits jemand, für den dies nicht 'zu­
trifft, (im folgenden kurz Verbraucher ge­
nannt) beteiligt sind. 

(2) Unternehmen im Sinn des Abs. 1 Z. 1 ist 
jede auf Dauer angelegte Organisation selbstän­
diger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch 
nicht auf Gewinn gerichtet sein. Juristische Per­
sonen des öffentlichen Rechts gelten ,immer als 
Unternehmer. 

(3) Geschäfte, die eine natürliche Person vor 
Aufnahme des Betriebes ihres Unternehmens 

I zur Schaff~ng der Voraussetzungen dafür tätigt, 
gehören noch nicht im Sinn des Abs. 1 Z. 1 zu 
diesem Betrieb. 

(4) Dieses Hauptstück gilt nicht für Verträge, 
die jemand als Arbeitnehmer oder arbeitnehmer­
ähnliche Person (§ 2 Abs. 1 ArbGerG) mit dem 
Arbeitgeber schließt. 

§ 2. (1) Dieses Hauptstück läßt Regelungen I 
unberührt, nach denen. die hier vorgesehenen 
Rechtsfolgen in anderen Fällen eintreten. 

(2) Soweit in Vereinbarungen von diesem 
Hauptstück zum Nachteil des Verbrauchers ab­
gewichen wird, sind sie unwirksam. 

Abschnitt II 

Allgemeine Regeln 

. Rücktrittsrecht 

§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertrags­
erklärung weder in den vom Unternehmer für 
seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten 
Räumen noch bei einem von diesem dafür auf 
einer Messe oder einem Markt benützten Stand 
abgegeben, so kann er von seinem Vertragsan­
trag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser 
Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des 
Vertrages oder danach binnen einer Woche er­
klärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfol­
gung einer Urkunde, die zumindest den Namen 
und die Anschrift des Unternehmers sowie eine 
Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an 
den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zu­
standekommen des Vertrages zu laufen. Handelt 
es sich nicht um ein Abzahlungsgeschäft (§ 16) 
und ist dem Verbraucher der Name und die An­
schrift des Unternehmers bekanntgegeben wor­
den, so erlischt das Rücktrittsrecht spätestens 
einen Monat nach dem Zustandekommen des 
Vertrages. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, 
wenn der Unternehmer oder ein mit ihm zusam­
menwirkender Dritter den Vierbraucher im Rah­
men einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 
einer ähnlichen Veranstaltung in die vom Un­
ternehmer für seine geschäftlichen Zwecke be­
nützten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher 
nicht zu, 

1. wenn er selbst die geschäftlidle Verbindung 
mit dem Unternehmer oder dessen Beauf­
tragten zwecks Schließung dieses Vertrages 
angebahnt hat, 
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2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages 
keine Besprechungen zwischen den Beteilig­
ten oder ihren Beauftragten vorangegangen 
sind oder 

3. bei Verträgeri, bei denen die beiderseitigen 
Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn 
sie üblicherweise von Unternehmern außer­
halb :ihrer Geschäftsfäume geschlossen wer­
den und das vereinbarte Entgelt 100 5, oder 
WJenn das Unternehmen nach seiner Natur 
nicht in ständigen Geschäftsräumen betrie­
ben wird und das Entgelt 300 S nicht über­
steigt. 

(4) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirk­
samkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der 
Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertrags­
erklärung oder die des Unternehmers enthält, 
dem Unternehmer oder dessen Beauftragten, der 
an den Vertragshandlungen mitgewirkt hat, mit 
einem Vermerk zurückstellt, der erkennen läßt, 
daß der Verbraucher das Zustandekommen oder 
die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es 
genügt, wenn die Erklärung innerhalb des im 
Abs. 1 genannten Zeitraumes abgesendet wird. 

§ 4. (1) Tritt der Verbraucher nach § 3 vom 
Vertrag zurück, so hat Zug um Zug , 

1. der Unternehmer alle empfangenen Leistun­
gen samt gesetzlichen Zinsen vorn Emp­
fangstag an zurückzuerstatten und den vorn 
Verbraucher auf die Sache gemachten not­
wendigen und nützlichen Aufwand zu er­
setzen, 

2. der Verbraucher die empfangenen Leistun­
gen zurückzustellen und dem Unternehmer 
ein angemessenes Entgelt für die Benützung, 
einschließlich einer Entschädigung für eine 
damit verbundene Minderung des gemeinen 
Wertes der Leistung, zu zahlen; die über­
nahme der Leistungen in di,e Gewahrsame 
des Verbrauchers ist für sich allein nicht als 
Wertminderung anzusehen. 

(2) Ist die Rückstellung der vorn Unternehmer 
bereits erbrachten Leistungen unmögl,ich oder 
untunlich, so hat der Verbraucher ,dem Unter­
nehmer deren Wert zu 'vergüten, soweit sie ihm 
zum klaren und überw~egenden Vorteil gerei­
chen. 

(3) Die Ahs. 1 und 2 lassen Schadenersatzan­
sprüche unberührt. 

Kostenvoranschläge 

§ 5. (1) Für die Erstellung eines Kostenvoran­
schlags im Sinn des § 1170 a ABGB durch den 
Unternehmer hat der Verbraucher ein Entgelt 
nur dann' zu zahlen, wenn er vorher auf diese 
Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 

(2) Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag 
des Unternehmers zugrunde gelegt, so gilt des­
'sen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist. 

Unzulässige Vertrags bestandteile 

§ 6. (1) Für den Verbraucher sind besonders 
solche Vertragsbestimmungen im Sinn des § 879 
ABGB jedenfalls nicht verbindlich, nach denen 

, 1. sich der Unternehmer eine unangemessen 
lange oder nicht hinreichend bestimmte 
Frist ausbedingt, während deren er einen 
Vertrags antrag des Verbrauchers annehmen 
oder ablehnen kann oder während deren 
der Verbraucher an den Vertrag gebunden 
ist; 

2. ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers 
als Abgabe oder Nichtabgabe einer Erklä­
rung gilt, es sei denn, der Verbraucher wird 
bei Beginn der hiefür vorgesehenen Frist 
auf die Bedeutung seines Verhaltens beson­
ders hingewiesen und hat zur Abgabe einer 
ausdrücklichen Erklärung eine angemessene 
Frist; 

3. eine für den Verbraucher rechtlich bedeut­
same Erklärung des Unternehmers, die je­
nem nicht zugegangen ist, als ihm zugegan­
gen gilt, sofern es sich nicht um die Wirk­
samkeit einer an die zuletzt bekanntgege­
bene Anschrift des Verbrauchers gesendeten 
Erklärung für den Fall handelt, daß der, 
Verbraucher dem Unternehmer einer Ände­
rung seiner Anschrift nicht hekanntgegeben 
hat; 

4. eine vom Verbraucher dem Unternehmer 
oder einem Dritten abzugebende Anzeige 
oder Erklärung einer strengeren Form als 
der Schriftform oder besonderen Zugangs­
erfordernissen zu genügen hat; 

5. dem Unternehmer auf sein Verlangen für 
seine Leistung ein höheres als das bei der 
Vertragsschließung bestimmte Entgelt zu­
steht, es sei denn, daß die für die Erhöhung 
maßgebenden Umstände im Vertrag um­
schrieben sind und ihr Eintritt nicht vom 
Willen des Unternehmers abhängt; 

6. das Recht des Verbrauchers, seine Leistung 
nach § 1052 ABGB bis zur Bewirkung oder 
Sicherstellung der Gegenleistung zu verwei­
gern, für den Fall ausgeschlossen oder ein­
geschränkt wird, daß der Unternehmer seine 
Leistung nicht vertragsgemäß erbringt oder 
ihre Erbr,ingung durch seine schlechten Ver­
mögensverhältnisse, die dem Verbraucher 
zur Zeit der' Vertragsschließung weder be­
kannt waren noch bekannt sein mußten, 
gefährdet ist, indem, etwa das Leistungsver­
weigerungsrecht davon abhängig gemacht 
wird, daß der Unternehmer Mängel seiner 
Leistung anerkennt; 
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7. ein dem Verbraucher nach dem Gesetz zu-
stehendes Zurückbehaltungsrecht ausge-
schlos~en oder eingeschränkt wird; 

8. das Recht des Verbraudlers, seine Verbind­
lichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, 
für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des 
Unternehmers oder für Gegenforderungen 
ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, die 
im rechtlichen Zusammenhang mit der Ver­
bindlichkeit des Verbrauchers stehen, die ge­
richtlich festgestellt oder die vom Unter­
nehmer anerkannt worden sind; 

9. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz 
eines Schadens für den Fall ausgesmlossen 
wird, daß er oder eine Person, für die er 
einzustehen hat, den Smaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig versdmldet hat; 

10. der Unternehmer oder eine seinem Einfluß­
bereim unterliegende Stelle oder Person er-

- mämtigt wird, mit bindender Wirkung für 
den Verbraumer darüber zu entscheiden, ob 
die ihm vom Unternehmer erbramten Lei­
stungen der Vereinbarung entspremen; 

11. dem Verbraumer eine Beweislast auferlegt 
wird, die ihn von Gesetzes wegen nimt 
trifft; 

12. die Rechte des Verbrauchers auf eine Sache, 
die der Unternehmer zur Bearbeitung über­
nommen hat, in unangemessen kurzer Frist 
verfallen. 

(2) Sofern der Unternehmer nicht beweist, daß 
sie im einzelnen ausgehandelt worden sind, gilt 
das gleime auch für Vertragsbestimmungen, 
nam denen . 

1. der Unternehmer ohne sachliche Rechtfer­
tigung vom Vertrag zur~cktreten kann; 

2. dem Unternehmer das Recht eingeräumt 
wird, seine Pflichten oder den gesamten Ver­
trag mit schuldbefreiender Wirkung einem 
Dritten zu überbinden, der im Vertrag nicht 
namentlidl genannt ist; 

3. der Unternehmer eine von ihm zu erbrin­
gende Leistung einseitig ändern oder von 
ihr abweimen kann, es sei denn, die Knde­
ruhg beziehungsweiS'e Abweichung ist dem 
Verbraucher zumutbar, besonders weil sie 
geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist; 

4. dem Unternehmer auf sein Verlangen für 
seine innerhalb von zwei Monaten nach der 
Vertragssmließung zu erbringende Leistung 
ein höheres als das ursprünglich bestimmte 
Entgelt zusteht; 

5. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz 
eines Schadens an einer Sache, die er zur 
Bearbeitung übernommen hat, ausgeschlos­
sen oder beschränkt wird.· 

Reugeld 

§ 7. Ist der Verbraucher zur Zahlung eines 
Reugeldes (§ 909 ABGB) verpflimtet, so kann 
es der Richter in sinngemäßer Anwendung des 
§ 1336 Abs. 2 ABGB mäßigen. 

Gewährleistung 

§ 8. (1) Ist der Unuernehmer nach § 932 ABGB 
verpflimtet, seine Leistung zu verbessern oder, 
Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflimt 
zu erfüllen, 

1. an dem Ort, an dem die Same übergeben 
worden ,ist; hat der Unternehmer die Sache 
vertragsgemäß nach einem im Inland gele­
genen Ort befördert oder versendet, so· tritt 
dieser Ort an die Stelle des Überga0sortes; 
oder wenn es der Verbraucher verlangt 

2. an dem Ort, an dem sim die Sache gewöhn-
. lich befindet, sofern dieser Ort im Inland 
gelegen ist, für den Unternehmer nicht 
überraschend sein mußte und sofern nach 
der Art der Same deren Beförderung zum 
Unternehmer für den Verbraucher untunlich 
ist, besonders weil die Sache sperrig, gewim­
tig oder durm Einbau unbeweglich gewor­
den ist. 

(2) Ist es für den Verbraucher tunlich, die 
Same dem Unternehmer zu senden, so kann die­
serdiese Übersendung verlangen, er hat jedom 
deren Gefahr und Kosten zu tragen. 

§ 9. Gewährleistungsansprüme des Verb rau­
mers dürfen nur durm Vereinbarungen be­
schränkt werden, nam denen 

1. sim der Unternehmer bei einer Gattungs­
schuld von den Ansprüchen auf Aufhebung 
des Vertrages oder auf angemessene Preis­
minderung dadurch befreien kann, daß er 
in angemessener Frist die mangelhafte Sache 
gegen eine mängelfreie austauscht; 

2. sim der Unternehmer von der Pflicht zur 
Gewährung einer angemessenen Preisminde­
rung dadurch befreien kann, daß er in an­
ge11\essener Frist in einer für den Verbrau­
cher zumutbaren Weise eine Verbesserung 
bewirkt oder das Fehlende nachträgt. 

Umfang der Vertretungsmadlt und mündliche 
Zusagen 

§ 10. (1) Eine Vollmacht, die ein Unternehmer 
erteilt hat, erstreckt sich im Verkehr mit Ver­
braumern auf alle Rechtshandlungen, die derar­
tige Geschäfte gewöhnlich mit sich bringen; be­
sondere gesetzliche Regeln über den Umfang der 
Vollmacht bleiben davon unberührt. Eine Bc­
smränkung dieser Vollmadlt ist dem Verbrau­
cher gegenüber nHr wirksam, wenn sie ihm be­
wußt war. 
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(2) War dem Verbraucher die Beschränkung 
der Vollmacht nur infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht bewußt, so hat der Unternehmer - unbe­
schadet der Geltendmachung dieses Umstandes 
nach anderen Bestimmungen .,- das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten; der Rücktritt muß un­
verzüglich nach Kenntnis des Unternehmers von 
der überschreitung durch den Vertreter und den 
Umständen, aus denen sicj:l die grobe Fahrlässig­
keit des Verbrauchers ergibt, erklärt werden. 

(3) Die Rechtswirksamkeit formloser Erklä­
rungen des Unternehmers oder seiner Vertreter 
kann zum Nachteil des Verbrauchers vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden. 

Verbot des Orderwechsels 

§ 11. (1) Der Unternehmer darf sich für seine 
Forderungen an den Verbraucher eine Wechsel­
verbindlichkeit eines Verbrauchers nur einräu­
men lassen, wenn der Unternehmer Wechselnch­
mer (Art. 1 Z. 6, Art. 75 Z. 5 des Wechselge­
setzes 1955) ist und der Wechsel die Worte "nicht 
an Order" oder einen gleichbedeutenden Vermerk 
enthält. Eine Verletzung dieser Bestimmung läßt 
die Rechtswirksamkeit des Wechsels unberührt. 

(2) Ist dem Abs. 1 nicht entsprochen worden, 
so hat jeder Verbraucher, der den Wechsel einge­
löst hat, an den Unternehmer einen Anspruch 
auf Zahlung eines Betrages in der Höhe der 
Rückgriffssumme, soweit nicht der Unternehmer 
beweist, daß der Verbraucher durch die über­
nahme oder Erfüllung der Wechselverbindlich­
keit von einer auch ohne den Wechsel bestehen­
den Pflicht zur Zahlung dieses Betrages befreit 
worden ist. 

Verbot der Gehaltsabtretung 

§ 12. (1) Eine Lohn- oder Gehaltsforderung 
des Verbrauchers darf dem Unternehmer nicht 
zur Sicherung oder Befriedigung seiner noch 
nicht fälligen Forderungen abgetreten werden. 

(2) Hat der Dienstgeber dem Unternehmer 
oder einem Dritten auf Grund einer entgegen 
dem Abs. 1 abgetretenen Lohn- oder Gehalts­
forderung Beträge mit der Wirkung gezahlt, daß 
er von der Lohn- oder Gehaltsforderung des Ver­
brauchers befreit worden ist, so hat der Verbrau­
cher an den Unternehmer einen Anspruch auf 
Ersatz dieses Betrages, soweit nicht der Unter­
nehmer beweist, daß der Verbraucher durch die 
Abtretung oder die Bezahlung der Lohn- oder 
Gehaltsforderung von einer Schuld befreit wor­
den ist. 

Terminsverlust 

sofortige Entrichtung der gesamten noch offenen 
Schuld zu fordern (Terminsverlust), so darf er 
dieses Recht nur ausüben, wenn er selbst seine 
Leistungen bereits erbracht hat, zumindest eine 
rückständige Leistung des Verbrauchers seit min­
destens sechs Wochen fällig ist sowie der Unter­
nehmer den Verbraucher unter Androhung des 
Terminsverlustes und unter Setzung einer Nach­
frist von mindestens zwei Wochen erfolglos ge­
mahnt hat. 

Gerich tsstand 

§ 14. (1) Hat der Verbraucher im Inland sei­
nen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufent­
halt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann 
für eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 93 
Abs. 2 und 104 Abs. 1 JN nur die Zuständig­
keit eines Gerichtes begründet werden, in dessen 
Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufent­
halt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(2) Die Unzuständigkeit des Gerichtes ist in 
jeder Lage des Verfahrens auf Antrag oder von 
Amts wegen wahrzunehmen. Sie kann nur da­
durch behoben werden, daß sich der Beklagte 
trotz Belehrung durch den R,ichter in die Ver­
handlung einläßt und diese Belehrung im Ver­
handlungsprotokoll beurkundet wird; der Be­
lehrung durch den Richter bedarf es nicht, wenn 
der Beklagte durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Notar vertreten ist. 

(3) Eine Vereinbarung, mit der für eine Klage 
des Verbrauchers gegen den Unternehmer ein 
nach dem Gesetz gegebener Gerichtsstand ausge­
schlossen wird, ist dem Verbraucher gegenüber 
rechtsunwirksam. 

Abschnitt III 

Besondere Vertragsarten 

Verträge über wiederkehrende Leistungen 

§ 15. (1) Verträge, durch die sich der Unter­
nehmer zur wiederholten Lieferung beweglicher 
körperlicher Sachen ·einsdlließlich Energie oder 
zu wiederholten Werkleistungen und der Ver­
braucher zu wiederholten Geldzahlungen ver­
pflichten und die für eine unbestimmte oder eine 
ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden 
sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung 
einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des er­
sten J ahrres, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres kündigen. Die Kündigungsfrist 
kann auf höchstens sechs Monate verlängert wer­
den. 

(2) Ist die Gesamtheit der zu liefernden Sachen 
eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren 

§ 13. Hat der Verbraudler seine Sdmld in Ra- Umfang und Preis schon bei der Vertragsschlie­
ten zu zahlen und hat sich der Unternehmer für ßung bestimmt sind, so kann der erste Kündi­
den Fall der Nidltzahlung von Teilbeträgen oder gungstermin bis zum Ablauf des zweiten Jahres 
Nebenforderungen das Red1t vorbehalten, die. hinausgeschoben werden. 
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(3) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, 
im Abs. 1 genannten Vertrages oder von solchen 
Verträgen mit einer Gruppe von bereits be~ 
stimmten einzelnen Verbrauchern erhebliche Auf­
wendungen des Unterl1!ehmers und hat er dies 
dem Verbraucher spätestens bei der Vertrags­
schließung bekanntgegeben, so können den Um­
ständen angemessene, von den Abs. 1 und 2 ab­
weichende Kündigungstermine und Kündigungs­
fristen vereinbart werden. 

(4) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht 
fristgeremt ausgesprochen worden ist, wird zum 
nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegen­
den Kündigungstermin wirksam. 

Abzahlungsgeschäfte 

§ 16. (1) Die §§ 18 bis 25 gelten für Abzah­
lungsgeschäfte, bei denen 

1. das Gesamtentgelt 150000 S nicht über­
steigt oder bei der Vertragsschließung nicht 
feststeht, daß es 150000 S übersteigen wird, 
und 

2. nach der Erbringung der Leistung des Un­
ternehmers - abgesehen von einer Anzah­
lung - mindestens zwei Teilzahlungen zu 
entrichten sind. 

(2) Ein Abzahlungsgeschäft im Sinn dieser Be­
stimmungen ist ein Kaufvertrag über eine beweg­
liche körperliche Sache, auf Grund dessen der 
Unternehmer die Sache vor vollständiger Bezah­
lung dem Verbraudler zu übergeben und dieser 
das Entgelt in Teilzahlungen zu entrichten hat. 

, (3) Das Gesamtentgelt im Sinn dieser Bestim­
mungen besteht aus dem Entgelt, das bei sofor­
tiger Barzahlung zu entrichten wäre, (Barzah­
lungspreis) und allen Zinsen und sonstigen Zu­
schlägen. 

Gleichgestellte Geschäfte 

§ 17. Die §§ 18 bi~ 25 gelten unter denim 
§ 16 genannten Voraussetzungen sinngemäß auch 
für andere Rechtsgeschäfte als Kaufverträge, 
wenn die BeteiUgten damit den gleichen wirt­
schaftlichen Zweck verfolgen wie bei einem Ab­
zahlungsgeschäft. 

§ 18. Wird der gleiche wirtschaftliche Zweck 
dadurch verfolgt, daß ein Dritter die Mittel für 
das Entgelt zur Verfügung stellt (Geldgeber), 
und hat der Verbraucher den dem Geldgeber 
geschuldeten Betrag in Teilbeträgen zu zahlen, 
so gilt der § 17 auch für das Verhältnis des Ver­
brauchers zum Geldgeber, wenn die Verträge mit 
dem Unternehmer und dem Geldgeber für diese 
eine wirtsmaftliche Einheit bilden; eine solche 
ist anzunehmen, wenn der Geldgeber und der 
Unternehmer 'im Rahmen dieses Vorganges zu­
einander in eine Rechtsbeziehung treten oder 
wenn sie miteinander wegen derartiger Finan-

zierungen in ständiger Geschäftsverbindung wi!­
hen. In diesem Fall kann der Verbraucher die 
Befriedigung des Geldgebers auch verweigern, so­
weit ihm Einwendungen aus seinem Rechtsver­
hältnis zum Unternehmer gegen diesen zustehen. 

§ 19. Wird bei einem Kaufvertrag, der weder 
ein Abzahlungsgeschäft ist noch unter den § 18 
fällt, der gleiche wirtschaftliche Zweck dadurch 
verfolgt, daß der Unternehmer in wirtschaft­
licher Einheit mit dem Vertrag den Verbraucher 
veranlaßt, zur Zahlung des Entgelts ein in Teil­
beträgen zurückzuzahlendes Darlehen aufzuneh­
men, und bei der Vorbereitung der Darlehens­
aufnahme mitwirkt, so sind die §§ 18 bis 25 auf 
das Verhältnis zwischen dem Unternehmer und 
dem Verbraucher sinngemäß mit folgenden Be­
sonderheiten anzuwenden: 

1. Soweit dabei der Inhalt des Darlehensver­
trags maßgebend ist, kann sich der Verbrau­
cher auf eine Abweidmng des tatsämlid1 ge­
smlossenen von dem in Aussicht genomme­
nen Darlehensvertrag nicht berufen. 

2. Für die Wertgrenze von 150000 S (§ 16 
Abs. 1) ist das vereinbarte Entgelt maßge­
bend. 

3. Hat der Verbraucher dem Darlehensgeber 
Zahlungen zu leisten, zu denen er nicht ver­
pflichtet wäre, wenn der Darlehensvertrag 
ein Rechtsgeschäft nach § 18 wäre, so hat 
der Unternehmer den Verbraucher von der' 
Pflicht zur Zahlung dieser Beträge an den 
Geldgeber zu befreien beziehungsweise' dem 
Verbraucher bereits gezahlte Beträge zu ver­
güten. 

Anzahlung 

§ 20. (1) Der Verbraud1er hat einen Teil des 
Barzahlungspreises spätestens bei der Übergabe 
der Sache anzuzahlen; die Anzahlung muß min­
destens zehn vom Hundert des Barzahlungsprei­
ses und, soweit dieser 3 000 S übersteigt, minde­
stens zwanzig vom Hundert des Barzahlungs­
preises betragen. Wird als Anzahlung eine be­
wegliche körperliche Sache gegeben, so ist ihr 
gemeiner Wert anzurechnen. In den Fällen der 
§§ 18 und 19 kann der Verbraucher die Anzah­
lung entweder dem Unternehmer oder dem 
Geldgeber leisten. 

(2) Übergibt der Unternehmer dem Verbrau" 
cher die Sache, ohne die Mindestanzahlung 
(Abs. 1) erhalten zu haben, so hat er keinen An­
spruch auf den der nicht geleisteten Anzahlung 
entsprechenden Teil des Kaufpreises. 

Laufzeit 

§ 21. Der Verbraucher hat die aushaftenden 
Teilzahlungsforderungen längstens binnen fünf 
Jahren seit der Übergabe der Sache zu tilgen. Ist 
eine längere Tilgungsfrist als fünf Jahre verein-
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bart worden, so hat der Unternehmer keinen 
Anspruch auf den Teil der Zinsen 'und sonstigen 
Zuschläge, . der bei .ihrer gleichmäßigen Auftei­
lung auf die gesamte Tilgungsfrist nach dem Ab­
lauf von fünf Jahren zu zahlen wäre. 

Nichterfüllung durch den Verbraucher 

§ 22. (1) Hat sich in den Fällen des § 18 der 
Geldgeber vorbehalten, dem Verbraucher wegen 
Nichterfüllung von dessen Pflichten die Benüt­
zung der Sache zu entziehen und diese freihän­
dig zu verkaufen, so ist die Geltendmachung die­
ser Rechte nicht als Rücktritt vom Vertrag an­
zusehen, wenn die Voraussetzungen des § 13 für 
den Terminsverlust vorliegen und dem Verbrau­
cher für den Fall des Verkaufes der gesamte Er­
lös, mindestens aber der gemeine Wert, den die 
Sache zur Zeit des Verkaufes gehabt hat, ange­
rechnet wird. 

(2) In den Fällen des § 18 umfassen die den 
Geldgeber nach dem § 4 Abs. 1 Z. 1 treffenden 
Erstattungs- und Erhaltungspflichten auch die 
dem Unternehmer zugekommenen Leistungen. 

Gewährleistung 

§ 23. Solange der Kaufpreis noch nicht voll­
ständig gezahlt ist, kann der Anspruch auf Ge­
währleistung wegen Sachmängeln über die im 
§ 933 ABGB dafür vorgesehenen Fristen hinaus 
bis zur Fälligkeit der letzten Teilzahlung durch 
Klage geltend gemacht werden; die Geltendma­
chung durch Einrede bleibt dem Käufer darüber 
hinaus vorbehalten, wenn er bis dahin dem Ver­
käufer den Mangel angezeigt hat. 

Ratenbrief 
§ 24. (1) Der Vertrag über das Abzahlungs­

geschäft ist schriftlich festzuhalten (Ratenbrief). 
Der Ratenbrief hat zu enthalten 

1. den Vor- und den Familiennamen (die 
Firma), den Beruf (Gegenstand des Unter­
nehmens) und den gewöhnlichen Aufent­
halt (Sitz) der Vertragsteile; 

2. den Tag und den Ort des Vertragsantrags 
beziehungsweise der Vertrags annahme des 
Verbrauchers; 

3. den Gegenstand des Abzahlungsgeschäfts; 
4. den Barzahlungspreis; 
S. das Gesamtentgelt; 
6. die Höhe der Anzahlung; 
7. die Zahl, die Höhe und die Fälligkeit der 

Teilzahlungen; 
8. den Tag der übergabe der Sache; 
9. die Erklärung, ob und wie viele Wechsel 

zur Sicherung der aushaftenden Teilzah­
lungsforderungen übergeben und ob sonstige 
Sicherheiten, einschließlich eines allfälligen 
Eigentumsvorbehalts, vereinbart worden 
sind; 

10. im Fall des ersten Satzes des § 3 Abs. 1 den 
Wortlaut des § 3 (Rücktr.ittsrecht des Ver­
brauchers) samt überschrift, jedoch ohne 
den letzten Satz des Abs. 1. 

(2) Der Unternehmer hat auf seine Kosten 
unverzüglich nach der Unterfertigung des Ra­
tenbriefs durch den Verbraucher diesem eine Ab­
schrift auszufolgen; die im Abs. 1 genannten 
Angaben sind darin deutlich lesbar wiederzuge­
ben. 

(3) Die Rechtswirksamkeit des Abzahlungsge­
schäfts ist von der Errichtung des Ratenbriefs 
unabhäng,ig. 

§ 25. (1) Der § 24 gilt für Abzahlungsge­
schäfte im Buch-, Kunst-, Zeitschriften- und Mu­
sikalienhandel nur, wenn das Geschäft unter sol­
men Umständen gesmlossen worden ist, unter 
denen der Verbraucher nam § 3 zum Rücktritt 
beremtigt ist. ' 

(2) In den Fällen des § 18 haben der Unter­
nehmer und der Verbraumer über den Kaufver­
trag und der Geldgeber und der Verbraucher 
über ihr Remtsgeschäft gesonderte Urkunden zu 
errimten; diese bilden zusammen den Raten­
brief. Die Urkunde über den Kaufvertrag hat 
die im § 24 Abs. 1 Z. 1 bis -4, 6, 8 und 10 ge­
nannten Angaben zu enthalten, die Urkunde 
über das andere Remtsgeschäft sinngemäß die 
im § 24 Abs: 1 Z. 1; 3, 7 und 9 genannten An­
gaben, außerdem das finanzierte Entgelt oder 
den finanzierten Entgeltrest sowie die Gegen­
leistung für die Kreditgewährung. Die Pflimt 
nam § 24 Abs. 2 trifft den Unternehmer und 
den Geldgeber nur für die jeweils von ihnen zu 
errich~enden Urkunden. 

(3) In den Fällen des § 19 haben der Unter­
nehmer und der Verbraucher über den Vertrag 
eine Urkunde zu errichten; sie gilt als Raten­
brief. Die Urkunde hat die im § 24 Abs. 1 Z. 1, 
2, 8 und 10 genannten Angaben, ferner den Ge­
genstand des Vertrags, das Entgelt und den der 
Anzahlung entspremendien Betrag sowie den Be­
trag und die Laufzeit des vorgesehenen Darle­
hens zu enthalten. 

Lieferungen im Buch-, Kunst-, Zeitsmriften- und 
Musikalienhandel 

§ 26. (1) Verträge im Bum-, Kunst-, Zeitschrif­
ten- und Musikalienhandel; die den Verkäufer 
zu wiederholten Lieferungen und den Käufer 
zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und 
die unter Umständen geschlossen werden, die den 
Käufer nach § 3 zum Rücktritt beremtigen, 
sind - sofern sie nicht ohnedies unter die §§ 16 
bis 19 fallen - schriftlich zu erridlten. Die Ver­
tragsurkunden haben sinngemäß die im § 24 
Abs. 1 Z.'l bis 3, 7 und 10 genannten Angaben 
sowie - soweit er bereits errechenbar ist - den 
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Gesamtpreis, sonst - soweit dieser errech·enbar 
ist - den innerhalb . eines Jahres zu leistenden 
Kaufpreis zu enthalten. Im übrigen gilt für die 
Vertragsurkunden der § 24 Abs. 2 und 3 sinn­
gemäß. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Verträge, in de­
nen der Gesamtpreis oder, wenn ein solcher noch 
nicht errechenbar ist, der innerhalb eines Jahres 
zu leistende Kaufpreis mit mehr als 150000 S 
zahlenmäßig bestimmt ist. 

Vorauszahlungskäufe 
§ 27. Von einem Vertrag über die Lieferung 

einer beweglichen körperlichen Sache, mit dem 
sich der Verbraucher verpflichtet, den Kaufpreis 
in Teilbeträgen vorauszuzahlen, kann er zurück­
treten, sofern die Ware bloß durch Erklärung 
der Vertragspartner bestimmbar oder der Preis 
nicht nach den Preisverhältnissen zur Zeit der 
Vertragsschließung festgelegt und solange der 
Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist. 
Für die Rückstellung bereits erbrachter Leistun­
gen gilt der § 4 sinngemäß. 

11. HAUPTSTüCK 
Verbandsklage 

Unterlassungsanspruch 

§ 28. Wer im geschäftlichen Verkehr in All­
gemeinen Geschäftsbedingungen, die er von ihm 

Zuzählung des vermittelten Kredites dem Kre­
ditwerber Namen und Anschrift des Kreditge­
bers mitzuteilen. 

(2) Verletzt ein Kreditvermittler diese Pflicht, 
so hat der Kreditnehmer 

1. dem Kreditvermittler keine Provision oder 
sonstigen Vergütungen und 

2. dem Kreditgeber die vereinbarten Zinsen 
und sonstigen Vergütungen nur soweit zu 
zahlen, als sie das Zweifache des im Zeit­
punkt der Schließung des Kreditvertrags 
von der Oesterreichischen Nationalbank fest­
gesetzten Eskontz·insfußes (§ 48 Abs. 4 des 
Nationalbankgesetzes 1955) nicht überstei­
gen. 

(3) Ist der Kreditvermittler nur auf Veran­
lassung des Kreditwerbers tätig geworden, so 
gilt der Abs. 2 Z. 2 nicht. Hat infolgedessen der 
Kreditnehmer mehr zu zahlen, als er bei dessen 
Geltung zu zahlen hätte, so hat der Kreditver­
mittler den Kreditwerber von der Pflicht zur 
Zahlung dieser Mehrbeträge an den Kreditgeber 
zu befreien beziehungsweise dem Kreditnehmer 
bereits gezahlte Beträge zu vergütJen. 

(4) Die'Rechtsbeziehungen zwischen dem Kre­
ditgeber und dem Kreditvermittler bleiben davon 
unberührt. 

geschlossenen Verträgen zugrunde legt, oder in Strafbestimmungen 
hiebei verwendeten Formblättern für Verträge 
Bedingungen vorsieht, die gegen ein gesetzliches § 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht 
Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen, - sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
kann auf Unterlassung geklagt werden. . die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf-

baren Handlung bildet - der Unternehmer, in 
Klageberechtigung den Fällen des § 18 auch der Geldgeber, oder 

§ 29. Der Anspruch kann von der Bundes- ein für diese Personen handelnder Vertreter, der 

kammer der gewerblichen Wirtschaft, dem 1. es unterläßt, 
österreichischen Arbeiterkammertag, dem öster- a) einen Ratenbrief (§ 24 Abs. 1) bezie-
reichischen Landarbeiterkammertag, der Präsi- hungsweise eine in den§§ 25 Abs. 1 
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern bis 3 und § 26 Abs. 1 vorgesehene U t-
österreichs, dem österreichischen Gewerkschafts- kunde zu errichten oder 
bund und dem Verein für Konsumenteninfor- b) in diese die im § 24 Abs. 1, im § 25 
mation geltend gemacht werden. Abs. 2 und 3 und im § 26 Abs. 1 

Anwendung des UWG 
§ 30. (1) Die §§ 22 bis 24, 25 Abs. 4 bis 6 und 

§ 26 des Bundesgesetzes vom 26. September 1923, 
BGBl. Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbe­
werb gelten sinngemäß. 

(2) Der § 7 Abs. 2 erster Satz und der § 8 
Abs. 2 JN sind nicht anzuwenden. 

III. HAUPTSTüCK 
Ergänzende Bestimmungen 

Kreditvermittlung 

§ 31. (1) Personalkreditvermittler (§ 267 
GewO 1973) sind verpflichtet, spätestens bei der 

vorgeschriebenen Angaben aufzunehmen, 
2. dem § 24 Abs. 2 oder dem§ 26 Abs. 1, 
3. dem § 11 Abs. 1 oder 
4. dem § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

und ist mit einer Geldstrafe bis 20000 S zu 
bestrafen. 

. (2) Macht im Fall des Abs. 1 Z. 3 ein Dritter 
gegen den Verbraucher oder dessen Bürgen die 
Wechselschuld wechselmäßig oder im Fall des 
Abs. 1 Z. 4 der Unternehmer oder ein Dritter 
die abgetretene Lohn- oder 'Gehaltsforderung 
gegen den Dienstgeber geltend, so kann die Ober­
grenze der Geldstrafe bis zum Betrag der Wech­
selsumme beziehungsweise dem Betrag, dessen 
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Zahlung vom Dienstgeber verlangt worden ist, 
jedenfalls aber bis zum Doppelten überschrit­
ten werden. 

(3) Die Verjährungsfrist beginnt in den Fäl­
len des Abs. 1 Z. 3 und 4 - je nachdem, 
welcher Zeitpunkt früher liegt - mit der wech­
selmäßigen Geltendmachung oder mit der Rück­
stellung oder Vernichtung des Wechsels bezie­
hungsweise mit der Geltendmachung der abgetre­
tenen Lohn- oder Gehaltsforderung gegenüber 
dem Dienstgeber , oder mit dem Zeitpunkt zu 
laufen, an dem die Abtretung rückgängig ge­
macht wird. 

Knderungen des ABGB 

§ 33. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 
vom 1. Juni 1811, JGS Nr. 496, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 304/1978, 
wird in folgender Weise geändert: 

1. Nach dem § 864 wird folgender § 864 a 
eingefügt: 

,,§ 864 a. Bestimmungen ungewöhnlichen In­
haltes in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
Vertragsformblättern, die ein Vertragsteil ver­
wendet hat, werden nicht Vertragsbestandteil, 
wenn sie dem anderen Teil nachteilig sind und 
er mit ihnen auch nach den Umständen, vor 
allem nach dem äußeren Erscheinungsbild der 
Urkunde, nicht zu rechnen brauchte; es sei denn, 
der eine Vertragsteil hat <;len anderen besonders 
darauf hingewiesen." 

2. Dem § 871 wird folgender zweite Absatz 
angefügt: 

"Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, 
über den ihn der andere nach geltenden Rechts­
vorschriften aufzuklären gehabt hätte, gilt immer 
als Irrtum über den Inhalt des Vertrages und 
nicht bloß als solcher über de,n Bewegungsgrund 
oder deli Endzweck (§ 901)." 

3. Dem § 873 wird folgender Satz angefügt: 
"Als Irrtum in der Person gilt jedenfalls der Irr­
tum über das Vorhandensein einer erforderlichen 
verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Erbringung 
der Leistung." 

4. Dem § 879 wird folgender dritte Absatz 
angefügt: ' 

"Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbe­
stimmung, die nicht eine der beiderseitigen 
Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, 
wenn sie unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Falles einen Teil gröblich benachteiligt." 

5. Nach dem § 917 wird folgender § 917 a 
eingefügt: 

,,§ 917 a. Ist zum Schutz eines Vertragspart­
ners gesetzlich bestimmt, daß kein höheres oder 
kein niedrigeres als ein bestimmtes Entgelt ver-

einbart werden darf, so ist eine Entgeltverein­
barung soweit unwirksam, als sie dieses Höchst­
maß über- beziehungsweise dieses Mindestmaß 
unterschreitet. Im zweiten Fall gilt das festge­
legte Mindestentgelt als vereinbart." 

6. Im § 935 wird die Wortfolge "Dieses Rechts­
mittel findet nicht statt, wenn jemand ausdrück­
lich darauf Verzicht getan, oder sich erklärt hat," 
durch di,e Wortfolge "Die Anwendung des § 934 
kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden; er 
ist jedoch dann nicht anzuwenden, wenn jemand 
erklärt hat," ersetzt. 

7. Der § 1059 wird aufgehoben. 

Knderungen des Handelsgesetzbuchs 

§ 34. Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 
1897, RGBl. S. 219, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 577/1973, wird in fol­
gender Weise geändert: 

Nach dem § 351 wird folgender § 351a ein­
gefügt: 

,,§ 351 a. Derjenige, für den der Vertrag ein 
Handelsgeschäft ist, kann ihn nicht nach § 934 
ABGB wegen Verkürzung über die Hälfte an­
fechten." 

Knderungen des Wuchergesetzes 

§ 35. Dem § 7 des Wuchergesetzes 1949, BGBl. 
Nr. 271, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 160/1952 und 422/1974, dessen bisheriger 
Text die Bezeichnung ,,(1)" erhält, wird folgen­
der Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Ist jedoch die Gewährung oder Verlänge­
rung von Kredit nach den vorstehenden Be­
stimmungen nichtig, so hat der Benachteiligte 
für den erhaltenen Kreditbetrag vom Empfangs­
tag bis zur' Rückzahlung - sofern im Vertrag 
nicht eine geringere Verzinsung vorgesehen ist -
Zinsen in der Höhe des Zweifachen des im Zeit­
punkt der Schließung des Vertrags von der 
Oesterreichischen Nationalbank festgesetzten Es­
kontzinsfußes (§ 48 Abs. 4 des Nationalbank­
gesetzes 1955) zu vergüten. Er kann für die 
Rückzahlung des Erhaltenen die im Vertrag vor­
gesehenen Zahlungsfristen in Anspruch nehmen. 
Bestimmungen, nach denen der Benachteiligte in 
besonderen Fällen weitergehende Rechte hat, 
bleiben unberührt." 

Knderungen der Zivilprozeßordnung 

§ 36. Die Zivilprozeßordnung vom 1. Au­
gust 1895, RGBl. Nr. 113, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 280/1978, wird in 
folgender Weise geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 65 hat zu lauten: 
"Die Verfahrenshilfe ist beim Prozeßgericht 

erster Instanz schriftlich oder zu Protokoll zu 
beantragen. Hat ,das Prozeßgericht seinen Sitz 
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außer halb des Bezirksgerichtssprengels, in dem 
die Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
so kann sie den Antrag beim Bezirksgericht ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltes zu Protokoll erklä­
ren; iin Fall des § 64 Abs. 1 Z. 4 kann sie ge­
meinsam mit diesem Antrag die Klage oder den 
Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil 
(§§ 434,442 a) zu Protokoll erklären." 

2. Der Abs. 2 des § 73 hat zu lauten: 

"Hat die beklagte Partei vor Ablauf der Frist, 
innerhalb deren sie den Widerspruch gegen ein 
Versäumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) einzubringen 
oder die Klage zu beantworten hätte, die Be­
willigung der Verfahrenshilfe einschließlich der 
Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, so be­
ginnt die Frist zur Einbringung des Widerspruchs 
gegen ein Versäumungsurteil oder der Klagebe­
antwortung frühestens mit der Zustellung des 
Bescheides, mit dem der Rechtsanwalt bestellt 
wird, beziehungsweise mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die Beige­
bung eines Rechtsanwalts versagt wird. Der Be­
scheid über die Beistellung des Rechtsanwalts ist 
durch das Gericht zuzustellen." 

3. Der letzte Satz des Abs. 2 des § 84 hat 
zu lauten: 

"Die unrichtige Benennung eines Rechtsmittels 
oder Rechtsbehelfs ist unerheblich, wenn das 
Begehren deutlich erkennbar ist." 

4. Der Abs. 2 des § 225 hat zu lauten: 

'"Auf Anfang und Ablauf von Fristen in 
Ferialsachen, der Notfristen im Rechtsmittelver­
fahren wider Versäumungs- und Anerkenntnis~ 
urteile, der Frist zur Erhebung eines Wider­
spruchs gegen ein Versäumungsurteil, der Frist 
zum Antrag auf Bewilligung der Wiedereinset­
zung in den vorigen Stand sowie der Frist zur 
Erhebung .von Einwendungen im Mandatsverfah­
ren hat der Eintritt der Gerichtsferien keinen 
Einfluß." 

5. Nach dem § 397 wird folgender § 397 a ein­
gefügt: 

,,§ 397 a. Gegen ein nach § 396 gefälltes Ver­
säumungsurteil steht dem Ausgebliebenen der mit 
vorbereitendem Schriftsatz zu erhebende Wider­
spruch zu; das Recht auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand (§ § 146 ff.) bleibt unberührt. 
Der vom Beklagten erhobene WiderspruCh hat 
zu enthalten, was nach § 243 Abs. 2 als Inhalt 
der Klagebeantwortung vorgeschrieben ist; er 
kann auch weiteres Anbringen enthalten, soweit 
es nicht bei sonstigem Ausschluß der ersten 'Tag­
satzung (§ 239) vorbehalten ist. 

Die Widerspruchsfrist beträgt vierzehn Tage; 
sie kann nicht verlängert werden; sie beginnt 
mit dem Tag nach der Zustellung der schrift­
lichen Ausfertigung des Versäumungsurteils an 
den Ausgebliebenen. 

Ist der Widerspruch verspätet eingebracht, so 
ist er vom Prozeßgericht mit Beschluß zurück­
zuweisen. Sonst hat das Prozeßgericht ohne Ab­
haltung einer neuerlichen ersten Tagsatzung nach 
§ 244 vorzugehen; der Widerspruch des Beklag­
ten ist hiebei als rechtzeitig überreichte Klagebe­
antwortung zu behandeln. Zu Beginn der Streit­
verhandlung ist das Versäumungsurteil mit Be­
schluß aufzuheben; gegen diesen ist ein Rechts­
mittel nicht zulässig. 

Derjenigen Partei, die den Widerspruch er­
hoben hat, ist der Ersatz aller Kosten aufzuer­
legen, die durch ihre Versämung und die Ver­
handlung über den Widerspruch verursacht wor­
den sind. 

Der Widerspruch kann längstens bis zum Er­
gehen eines der im Abs. 3 genannten Beschlüsse 
zurückgenommen werden; auf seine Zurück­
nahme sind die Vorschriften über die Zurück­
nahme der Klage sinng,emäß anzuwenden." 

6. Dem §, 434 wird folgender Absatz ange­
fügt: 

"Widersprüche gegen ein Versäumungsurteil 
(§§ 397 a, 442 a) können von einer Partei auch 
beim BezirksgerIcht ihres Aufenthalts mündlich 
zu Protokoll erklärt werden; dieses Bezirksge­
richt hat das Protokoll dem Prozeßgericht un­
verzüglich zu übersenden." 

7. Nach dem Abs. 1 des§ 442 wird folgen­
der Absatz eingefügt: 

"Ein V ersäumungsurteil ist jedoch nicht zu 
fällen, wenn der Beklagte bereits von der ersten 
Tagsatzung im Sinne des § 239 ausgeblieben war 
und gegen ein deshalb ergangenes Versäumungs­
urteil Widerspruch nach§ 397 a erhoben hat." 

8. Nach .dem § 442 wird foLgender § 442 a 
eingefügt: 

,,§ 442 a. Gegen Versäumungsurtei1le nach § 442 
Abs. 1 kann Wid.erspruch nach § 397 a erhoben 
werden. 

<Der B,eklagte hat Anspruch auf Ersatz der 
Kos'ten eine.s von ihmerholbenen Widerspruchs 
(§ 397,a Abs. 4) nur, wenn ihm das Gericht nach 
§ 440 Ab. 3 auf,getragen hatte, das darin Erit­
haltene in einem Schriftsatz vorzubrin.gen." 

9. Der Abs. 1 des § 522 hat zu lauten: 
"Richtet sich ,das Rechtsmittel gegen eine Straf­

verfügU11Jg, gegen einen Besch,luß proz,eßleitender 
Natur, gegen die Zurückweisung eines Rechts-. 
mittels oder eines W,iderspruchs g,egen ein Ver­
säumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) aLs ve,rspätlet 
o.der unzulässig oder gegen einen Beschluß, mit 
dem ein Antrag ohne Anhörung der Gegenpartei 
abgewiesen wo.rden ist, so kann das Gericht oder 
der Richter, dessen Entscheidung ode.r Verfü­
gung angefochten wi,rd, dem Rekursbegehren 
selbst stattgeben." 
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10. Der § 530 hat.zu !lauten: 
,,§ 530. Ein Verlahren, da,s durch eine die 

Sache erledigende Entscheidung ahgesChlossen 
wo.rden ist, kann auf Antra-g einer Partei wieder 
aufgenommen werden, . . 

1. wenn .eine Urkunde, aw weilche die iEnt­
. schei.dunggegrlÜndet ist, f:rlschJich angefertigt 

oder verfä!Ischt ist; 
2. w;enn sich ein Zeuge, ein Sachverständig.er 

oder der Gegner :bei seiner Vernehmung 
einer falschen iBew;eisauss<1ige (§ 288 StGB) 
schuLciig gemacht J-tat und ,die Entscheidung 
auf diese Aussage gegl1ündet is·t; 

3. w.enn di·e Entscheidung durch eine· als Täu­
schung {§ 108 5uGB), als UnterschLagung 
(§ 134 StGB), alls B.eurug (§ 146 StGB), 
als UrkundenfäLschung (§ 223 StGB) , als 

. 'fäilschun,g besonders gleschützter Urkunden 
(§ 224 S1JGB) oder öffentlicher BegIaubi­
gungsz,eichen (§ 225 SllGB), ;vls mittelbar.e 
unrichti:geBreurkundung oder Beglaubi.gung 
(§ 228 StGB), als Urkundenunterdrückung 
(§ 229 1SuGB) oder aLs Versetzung von Grenz­
zeichen {§ 230 IStGB) .gerichtlich strafbarie 
Harudlung ,des Vertreter·s der Pa,rtei, ihres 
Ge>gners oder dessen Vertrete.rs erwi'rkt 
wurde; 

4. wenn sich der Richter rbei der Edassun,g 
·der Entscheidung oder einer der Entschei­
.dung zugrunde liegenden fJ:1üher.en Entschei­
dung .in Beziehung auf den Rechts&treit zum 
Nachteil der Partei einer nach dem Straf­
g.esetzbuch .zu ahndenden Verlletzung seiner 
Amtspflichten schuldig gemacht hat; 

5. wenn ein straf,gerichtliches Er.kenntnis, auf 
welchers die Ents,cheidung @eg.ründet Qst, durch 
. ein anderes. rechtSikräfti.g gewordenes Urtei'l 
autgehoben ist; 

6. wenn die rParteieine rÜber ,denseLben An­
spruch oder über dassdhe Itechtsverhältnis 
früher ergangene, berdts .rechtskräf,tj,g ge­
wordene Entlsch.eidung auffindet oder ·zu be­
nützen in den Stand ,gesetzt w:ird, welche 
zwischen den Parteien des wiederaufzuneh­
menden Verfahrens R'echt schafft; 

7. wenn die Par·tei in }(;enntnis von neuen 
Tatsachen gelangt oder :Beweismittel auffin­
det oder .zu benützen in den Stand gesetzt 
wird, deren Vorbr.ingen und Benützung in 
·frülhel1en Verfahren eine ihr günstigere Ent­
.scheidung he'rlbeigeführt haben wrde. 

W,egen der in Z. 6 und· 7 angegebenen Um­
stände ist die Wiederaufnahme nur dann zulässig, 
wenn die Partei ohne ,ihr V.erschulden außer­
stande wa,r, die Rechtskraft der Entscheidung 
ader di·e neuen Tatsachen ode,r Breweismittel vor 
SchrJuß der mündlichen Verhandlu·ng; auf welche 
die Enllsch.eidung erster Instanz erging, geltend 
zu mach.en." 

11. Im § 531 werden die Worte "der Haupt­
sache" aufgehoben. 

12. In den §§ 532, 534 Ahs. 2 Z. 4 und 5 
sowie Abs. 3, 535, 545 Abs., 1 und 547 wird 
der Begriff "Urt.eil" .durch den BIegriff "Ent­
scheidung" ersetzt . 

13. In den §§ 544 Abs. 1, 545 Abs. 1 und 
546 Abs. 2 werden die Begl1iffe "Berufungs- oder 
Revisionsverfaihren" durch den Begriff "Rechts­
mittelverfa:hr.en" ,ersetzt. 

14. Lm § 544 Ahs. 1 wird die Wendung "der 
Berufung oder R!ev,igion .gegen dasselbe Urteil" 
durch die Wendung "eines Rechtsmittels gegen 
dieseitbe Entscheidung" ·ersetzt. 

15. Im Abs. 2 .des § 550, im Abs. 1 des § 557, 
im Ahs. 1 des§ 562 und im A:bs. 1 .des § 567 
wird jeweills das Wart "seine" aufg.ehohen . 

16. Der § 555 wi'rd .aufgehoben. 

17. Im Abs. 1 ,des § 557 wel1den di.e Fl'ist 
von drei Tagen und~m Abs. 1 des § 567 di·e 
'frist von acht Tagen jeweils durch ein,e 'frist von 
vierzehn Ta-gen ·ersetzt. 

18. -Der letzte Sa'tz ,des Albs. 1 des § 562 hat 
zu 'lauten: 

"Zur Anibringung der EilllW'endungen ist eine 
Fr,ist von viemehn Ta,genzu bestimmen." 

19. De.rAbs. 11 des § 566 hat zu lauten: 
"Derjenige, .gegen welchen eine solch.e auße.r­

gerichtliche Aufkündigunggericht.etist, hat bin­
nen vierzehn Tagen nach erfolgter oder emp­
fangener Aufkündigung Einwendungen gegen 
diese bei dem Gericht, in dessen Bezirk der Be­
standgegenstand liegt, schriftlich oder mündlich 
einzubringen, widrigenfalls die Aufkündigung in 
Wirksamkeit treten würde." 

A'nderung,en der Exekutionsordnung 

§ 37. Die Exekucionsordnung vom 27. Mai 
1896, ROBt Nr. 79, zuLetzt g:eändert durch 
das Bundesgesetz BOB!. Nr. 280{1978, wir;d in 
foLgender W.eise geändert: 

1. Die Z. 1 und 2 des § 371 halben zu lauten: 
"Lauf Grund der :irrfo1.ge Aner:kenntnis ergan­

,genen Endurteille ers·ter Instanz (§ 395 der 
Zivillpl1azeßordnung), wenn wider diese Ur­
teile Berufung erhoben wurde, auf Grund 
.der nach den §§ 396, 442, der Zivilprorzeß­
ordnung gefäUten V,ersäumungsurterle, wenn 
gegen sie Wriderspruch nach den §.§ 397 a, 
442 ader Ziv,iJprozeßar.dnung eJ:'1hoben 
wur.de,oder auf Grund eines in zweiter 
Instanz bestätigten Urteils, wenn wider das 
Urteil des Berufungsgerich'1lS Rewsian erho­
ben wurde; 

2. auf Grund der ,im § 1 Z. 2 ang,eführten Zah­
lungsaufträ,ge (Zahlung.sbefe\hlle) j" 
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2. Der § 373 hat zu lauten: 

,,§ 373. Exekutionshandlungen zur Sicherung 
von' Geldfor,derungen sind auf Grund eines Ver­
säumungsurteils, gegen das Widerspruch nach den 
§§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung erhoben 
worden ist, auch dann zu hewL11igen, wenn das 
V:ersäumun&surteil 'Zwar info:Jge des W,iderspruch.s 
aufgehoben, aber die Geldforderung dem Gläu­
bi,ger noch nicht aherkannt oder deren Erlö­
schung noch nicht ,festgesteHt worden ist." 

3. Der Abs. 1 des § 375 hat zu lauten: 

"Zur Bewilligung von Exekutionshandlungen 
,ist in ,den Hl1en der §§ 370, 371 Z. 1 und 2, 
371 a und 372 das Proz:eßgericht erster Instanz 
oder das Gericht, bei dem die Rechtsangelegen­
heit der freiwi!l1i;gen Gerichtsbarkeit in er,ster 
Instanz an:hängig war, imFaU des § 37.1 Z. 3, 
das BeZlirksgericht, das den bedingten Zahlungs­
befehl erlas'sen, im ;Fall des § 371 Z. 4 das 
Ex,ekutionsgericht zuständig. Inden FäHen der 
§§ 370, 371 Z. 1 bis 3, 371 a und 372 kann 
um die BewiMigung von Ex,ekutionshandlungen 
auch beim Exekutionsge,richt angesucht werden, 
wenn d,em Antra:geine Ausfertigung der Ent­
scheidung oder der V,erfü,gung und eine Amts­
bestätigung über d,ie EI'hebung ,der Berufung, 
de,r R:evi~ion oder des Widerspruchs (§ 371 Z. 1, 
§ 371 a) oder über die Anbringung des Wieder­
einsetzun.gs,antra,gs (§ 371 Z. 3) an:gesch'lossen i,st." 

,über,gangs- und Schlußbesümmungen 

§ 38. Dieses Bundes,g.esetz tritt mit dem 1. Ok­
tober 1979 ,in l<!raft. 

§ 39. (1) D~eses Bundesgesetz ist auf Verträge, 
die vor seinem Inkraf,ttreten geschlossen worden 
sind, nicht anzuwenden. 

{2) Anzuwenden sind, 

1. die Z. 1 bis 9 des § 36, wenn die Tagsatzung, 
bei der oder auf Grun,d deren das Ver­
säumungsuneil gefäLlt worden ilSt, nach dem 
30. September 1979 ahgehalten w,ird; 

2. ,die Z. 10 his 14 des § 36, wenn die Ent­
scheidung nach dem 30. September 1979 ge­
fällt w,ird; 

§ 36 auf alle Verfahren, in denen die münd­
liche Verhandlung nach dem 30. Septem­
ber 1979 geschlossen wird; 

4. die Z. 16 bis 18 und - soweit sie die Ein­
wendungsfrist betrifft - die Z. 19 des § 36 
in allen Fällen, in denen die Einwendungs­
frist nach dem 30. September 1979 zu lau­
fen beginnt; 

5. der § 37 
a) in allen Fällen, in denen ein Wider­

spruch gegen ein Versäumungsurteil er­
hoben worden ist; 

b) soweit er die Exekution zur Sicherstel­
lung auf Grund von Zahlungs auf trägen 
betrifft, wenn die Frist zur Erhebung 
von Einwendungen gegen den Zahlungs­
auftrag nach dem 30. September 1979 
zu laufen beginnt. 

§ 40. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes tritt das Bundesgesetz vom 15. Novem­
ber 1961, BGBl. Nr. 279, über das Abzahlungs­
geschäft (Ratengesetz) außer Kraft. Es ist je­
doch - mit Ausnahme der §§ 12 und 15. Abs. 1 
Z. 12 - auf Abzahlungsgeschäfte, die vorher 
geschlossen worden sind, weiterhin anzuwenden. 

(2) Das Gesetz vom 30. Juni 1878, RGBl. 
Nr. 90, enthaltend einige Bestimmungen über 
die Veräußerung von Staats- und anderen Losen 
oder deren Gewinsthoffnung, und das Gesetz 
vom 25. November 1933, deutsches RGBl. I 
Seite 1011, über Preisnachlässe(Rabattgesetz),in 
der Fassung der Verordnung vom 16. Feber 1940, 
deutsches RGBl. I Seite 399, bleiben unberührt. 

§ 41. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes tritt der Art. 8 Z. 6 der Vierten Ver­
ordnung zur Einführung handelsrechtlicher Vor­
schriften im Lande Österreich vom 24. Dezem­
ber 1938,. deutsches RGBl. I Seite 1999, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/ 
1976, außer Kraft. Diese Bestimmung ist jedoch 
auf Handelsgeschäfte, die vor dies'em Zeitpunkt 
geschlossen worden sind, weiterhin anzuwenden. 

§ 42. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes sind hinsichtlich des § 32 der Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Justiz 

3. die Z. 15 und - soweit sie die Aufhebung und im übrigen der Bundesminister für Justiz 
des Wortes "seine" verfügt - die Z. 19 des betraut. 
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